
EXTRA INSOLVENZ UND SANIERUNG

Mit den richtigen
Hebeln zum Erfolg

VON JÜRGEN GROSCHE

Unternehmer schauen oft wie
das Kaninchen auf die Schlan-
ge, wenn sie Post vom Insol-
venzverwalter eines zahlungs-
unfähigen Geschäftspartners
bekommen. In solchen Schrei-
ben werden sie regelmäßig
aufgefordert, schon längst ab-
gewickelte Geschäfte neu auf-
zurollen und erhaltene Zah-
lungen zu erstatten. Anfech-
tungsanspruch nennt sich das
Phänomen, das schon manch
ein Unternehmen selbst an
den Rand schob.

„Wir beobachten eine deutli-
che Zunahme von Insolvenz-
anfechtungen“, stellt Dr. Vol-
ker Hees fest. Der Fachanwalt
für Insolvenzrecht muss es
wissen: Die Kanzlei Hoffmann
Liebs Fritsch & Partner (HLFP),
für die er als Partner tätig ist,
betreut viele Mandanten, die
von Insolvenzverwaltern zu
Rückzahlungen aufgefordert
wurden. „Wir sind die Insol-
venzanfechter“, beschreibt
Hees seine Positionierung.

„Die Geschäftsführer der
Unternehmen kennen die ju-
ristischen Feinheiten nicht
und zahlen aus Angst, keine
Chance zu haben“, erklärt Olga
Drobiazko. Die ebenfalls bei
HLFP tätige Rechtsanwältin
spricht damit den Know-how-
Vorteil an, der den Insolvenz-
verwaltern zugutekomme.
„Doch es lohnt sich immer, ge-
nau hinzuschauen“, sagt die
Anwältin. Zumindest ein Ver-
gleich sei häufig herauszuho-
len.

So kann die Kanzlei HLFP
bei der Abwehr von Anfech-
tungsansprüchen auf zahlrei-
che Erfolge verweisen. Für das
Technologie- und Dienstleis-
tungsunternehmen techno-
trans in Sassenberg zum Bei-
spiel konnten die Anwälte eine
sechsstellige Forderung auf
wenige tausend Euro reduzie-
ren. Ähnliches gelang beim
Mandanten A.S. Création Ta-

peten oder den Postdienstleis-
tern Postcon und TNT Express.

Der Handlungsbedarf ist im-
mens. In Extremfällen sollen
die Firmen bis zu 13 Jahre zu-
rückliegende Zahlungen zu-
rückerstatten. Nach bisheriger
Rechtslage kann ein Anfech-
tungsanspruch bis zu zehn
Jahre vor dem Antrag auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens
greifen. Wenn das Verfahren
Monate später eröffnet wurde,
reichen die mitunter erst kurz
vor Verjährung erhobenen An-
sprüche schlimmstenfalls weit
über die Aufbewahrungsfris-
ten von Geschäftsunterlagen
hinaus – für ein Unternehmen
wird es dann schwer, sich zu
wehren.

Es sei denn, man kennt die
richtigen Hebel. „Wir setzen
zum Beispiel bereits bei der
Prozesskostenhilfe an“, verrät
Hees. Insolvenzverwalter be-
antragen zur Durchsetzung ih-
rer Anfechtungsansprüche in
der Regel diese staatliche Un-
terstützung mit dem Argu-
ment, das Unternehmen sei ja
pleite und könne also seine
Rechte sonst nicht durchset-
zen. „Wir prüfen dann: Hat der
Verwalter überhaupt An-
spruch auf die Hilfe?“, erklärt
Hees. Das sei in vielen Fällen
gar nicht so klar und werde
mitunter von den Gerichten
übersehen.

So müsse der Verwalter zum
Beispiel darlegen, warum es
nicht den Gläubigern des in-
solventen Unternehmens zu-
zumuten ist, die Kosten des
Rechtsstreits selbst aufzubrin-
gen. Wenn etwa Großgläubiger
eine überdurchschnittlich

hohe Quote zur Befriedigung
ihrer Forderungen erwarten
können, dann sei es doch recht
und billig, dass sie sich an Pro-
zessen des Pleite-Unterneh-
mens beteiligen, beschreibt
Hees die juristische Argumen-
tationslinie: „Warum soll der
Staat über die Prozesskosten-
hilfe Rechtsstreitigkeiten fi-
nanzieren, wenn der Insol-
venzverwalter den Gläubigern
eine hohe Quote verspricht?“

Sollte sich die Rechtspre-
chung ändern – eine Gesetzes-
novelle ist gerade auf dem Weg
–, dann dürfte dies den Ge-
schäftspartnern kriselnder
Unternehmen etwas mehr
Rechtssicherheit bringen,
„Gläubiger und Lieferanten
werden mit ihnen wieder eher
Geschäfte machen können,
ohne gleich das Schlimmste
befürchten zu müssen“, sagt
Hees.

Dennoch dürfte auch dann
der Beratungsbedarf hoch
bleiben. „Hier bleiben für un-
sere Mandanten zahlreiche of-
fene Fragen, auf die wir Ant-
worten liefern müssen“, sagt
der Anwalt.

Natürlich behandeln die
Rechtsanwälte der Düsseldor-
fer Full-Service-Kanzlei nicht
nur Anfechtungsklagen. Mitt-
lerweile beschäftigt die seit 40
Jahren bestehende Sozietät 44
Anwälte. „Wir verzeichnen
kontinuierliches Wachstum“,
sagt Olga Drobiazko. Zu den
Mandanten zählen vor allem
Mittelständler, darüber hinaus
Unternehmen aller Größen –
„von einer inhabergeführten
GmbH bis zum großen Welt-
Konzern“.

Allein die Rechtsstreitigkei-
ten rund um Insolvenzen ha-
ben aktuell insgesamt einen
Streitwert von 59 Millionen
Euro; mehr als 60 Gerichtsfälle
bearbeiten die Juristen derzeit
bundesweit. Im Insolvenzrecht
beraten die Experten nicht nur
Gläubiger, Lieferanten und
Banken sowie Geschäftsführer
und Gesellschafter der insol-
venten Unternehmen. In aus-
gewählten Fällen arbeiten sie
auch mit Insolvenzverwaltern
zusammen. „Wir wissen, wie
beide Seiten arbeiten, denken
und vorgehen“, beschreibt die
Rechtsanwältin den Vorteil,
„so können wir für unsere
Mandanten das Beste heraus-
holen“.

Mit Anfechtungsan-
sprüchen verunsichern
Insolvenzverwalter vie-
le Unternehmen. Doch
man kann sich wehren,
sagen die Spezialisten
der Kanzlei Hoffmann
Liebs Fritsch & Partner.
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Olga Drobiazko und Dr. Volker
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VON PATRICK PETERS

„Die Insolvenz bedeutet
nicht automatisch die Abwick-
lung eines Unternehmens,
sondern bringt häufig eine
zweite Chance. Im Mittelstand
ist das Thema aber sehr emo-
tional besetzt und wird oft als
persönliches Scheitern aufge-
fasst“, sagt Thomas Austmann,
namensgebender Partner der
Düsseldorfer Wirtschaftskanz-
lei Austmann & Partner. Ge-
meinsam mit den Partnern Dr.
Nina Böttger und Ulf Mar-
quardt berät Thomas Aust-
mann neben nationalen und
internationalen Transaktionen
auch bei Restrukturierungen.
Für ihn ist die Insolvenz nicht
der zwangsläufige Abschluss
einer Unternehmenskrise. „In
vielen Fällen ist ein Insolvenz-
verfahren, das zur Zerschla-
gung eines Unternehmens
führt, tatsächlich unvermeid-
bar. Oft ist dies jedoch gerade
dann der Fall, wenn die Symp-
tome einer Krise zu lange ver-
kannt oder verdrängt wurden.
Wird rechtzeitig gehandelt und
in geeigneter Weise restruktu-
riert, ist eine Insolvenz in den
meisten Fällen vermeidbar.
Und sogar die geplante Einlei-
tung eines Insolvenzverfah-
rens kann als Sanierungsmaß-
nahme eingesetzt werden, um
das Unternehmen wieder
nachhaltig profitabel und
wettbewerbsfähig zu machen.“
Solche Prozesse zu strukturie-
ren und zu begleiten, setzt, so
Austmann, spezielle Expertise
auf der Beraterseite voraus.

In der Krise spiele der Faktor
Zeit eine herausragende Rolle,
betonen die Rechtsanwälte.
Frühzeitiges Erkennen, Kom-
munizieren und Handeln seien
die wichtigsten Zutaten einer
Restrukturierung, durch die
eine Insolvenz abgewendet
werden kann. „Der überwie-
gende Teil der Betroffenen rea-
giert zu spät und setzt sich da-
mit sowohl strafrechtlichen
Konsequenzen als auch per-

sönlich zivilrechtlichen Haf-
tungsansprüchen aus“, sagt
Nina Böttger. Zahlungsunfä-
higkeit setze nicht erst dann
ein, wenn der letzte Cent aus-
gegeben und kein Kredit mehr
zu bekommen sei, sagt die
Partnerin. „Schon die systema-
tische Ausnutzung von Zah-
lungsfristen, wenn bislang im-
mer sofort bezahlt worden ist,
kann von den Gerichten als In-
diz für Zahlungsunfähigkeit
gewertet werden und Zah-
lungsunfähig-
keit muss
rechtlich die
Antragstellung
zur Folge ha-
ben. Passiert
das nicht, kann
das für einen
Geschäftsfüh-
rer sehr schmerzhaft werden.
Insolvenzverschleppung kann
zu einer Haftstrafe führen.“
Ganz abgesehen von finanziel-
len Folgen: Für jede Zahlung,
die das Unternehmen ab dem
Zeitpunkt tätigt, zu dem der
Insolvenzantrag hätte gestellt
werden müssen, haftet der Ge-
schäftsführer unter Umstän-
den persönlich mit seinem Pri-
vatvermögen.

Werden die Zeichen einer
Krise verkannt, so kann dies
aber auch zu sehr schmerzhaf-
ten Folgen für die Gläubiger
führen. Nicht nur, dass sie in
einer Insolvenz mit Sicherheit
den größten Teil ihrer Forde-
rungen abschreiben müssen:

„Beispielsweise sind auch Zah-
lungen an Lieferanten in dieser
Phase anfechtungsgefährdet
und zwar rückwirkend über ei-
nen Zeitraum von bis zu zehn
Jahren. Das kann zur Folge ha-
ben, dass ein Gläubiger nicht
nur auf seinen aktuellen For-
derungen sitzen bleibt, son-
dern darüber hinaus an den In-
solvenzverwalter alles zurück-
zahlen muss, was er in den
letzten Jahren von dem insol-
venten Unternehmen an Zah-

lungen erhal-
ten hat“, sagt
Ulf Marquardt.
Dazu reiche es
aus, dass aus
seinem Verhal-
ten geschlos-
sen werden
kann, er wisse

um die Probleme seines Ge-
schäftspartners. „Wer dann
noch Zahlungen von seinem
Kunden entgegennimmt, läuft
Gefahr, wie jemand behandelt
zu werden, der mit dem später
insolvent gewordenen Kunden
gemeinsame Sache zum Nach-
teil der übrigen Gläubiger ge-
macht hat – und muss an den
Insolvenzverwalter all das zu-
rückzahlen, was er seitdem
von seinem Kunden an Zah-
lungen erhalten hat. Das hat in
der Folge auch schon so man-
chen Lieferanten ebenfalls in
die Insolvenz getrieben“, sagt
Ulf Marquardt.

Die Wirtschaftsanwälte ra-
ten deshalb dazu, frühzeitig

auch anwaltliche und betriebs-
wirtschaftliche Beratung in
Anspruch zu nehmen, um
Rechtssicherheit zu erlangen,
was sie in einer Krise tun dür-
fen oder müssen, selbst wenn
es nicht ihre eigene Krise ist,
sondern die eines Geschäfts-
partners. In einem schon fort-
geschrittenen Krisenstadium
ist Grundlage allen künftigen
Handelns häufig die Erstellung
eines belastbaren Sanierungs-
konzept, beispielsweise nach
dem anerkannten Wirtschafts-
prüferstandard IDW S6, das
den Gläubigern die Ernsthaf-
tigkeit und Erfolgsaussichten
des Unterfangens aufzeigt –
„die zentrale Frage“, wie Nina
Böttger es nennt und darauf
hinweist, dass ein Sanierungs-
gutachten nicht gerade einfach
zu erstellen sei und es deshalb
umso entscheidender sei, ech-
te Experten einzubinden.
Wichtig sei, neben den Banken
auch die Kreditversicherer so-
wie weitere große Gläubiger
und Arbeitnehmer von dem
Sanierungsvorhaben zu über-
zeugen.

Kurzum: „Restrukturierung
und Sanierung ist ein rechtlich
komplexes Gebiet an der
Schnittstelle zur Unterneh-
mensberatung. Deshalb müs-
sen die Berater rechtlich und
wirtschaftlich erfahren sein,
aber immer auch Empathie
und Verständnis für alle Seiten
mitbringen“, fasst Ulf Mar-
quardt zusammen.

RESTRUKTURIERUNG

Rechtlich komplexes GebietGerät ein Unternehmen
in die Krise, betrifft dies
nicht nur deren Gesell-
schafter und
Arbeitnehmer. Es hat
stets auch schwerwie-
gende Folgen für
Kunden und Lieferan-
ten, gegenwärtige und
oft auch ehemalige
Gläubiger.

Wird rechtzeitig in
geeigneter Weise
restrukturiert, ist
eine Insolvenz oft

vermeidbar
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